
 

 

 

Leitfaden 1418leiter Beiträge für J+S-Coaches 
 

Erfassen in der Anwesenheitskontrolle (AWK) 

– Der 1418leiter ist in allen J+S-Kursen, in denen er als 1418leiter mindestens einen Einsatz 
hatte, als Leiterperson in der AWK der SPORTdb hinzugefügt (Abbildung 1). 

– Der 1418leiter erscheint in der AWK im Status Hilfsleiter und hat KEINE Berechtigung 
(Abbildung 2). 

– Die Anwesenheit des 1418leiteres während des J+S-Kurses ist in der AWK korrekt erfasst. 
– In einer Aktivität (Training, Wettkampf, Lagertag) sind pro notwendigem J+S-Leiter maximal 

zwei 1418leiter eingesetzt. 
– Wird ein 1418leiter in einem Kurs als Hilfsleiter  eingesetzt, kann er nicht im gleichen 

Kurs als Teilnehmer geführt werden . 
 
 

Abbildung 1: Hinzufügen eines Leiters 
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Abbildung 2: Status Hilfsleiter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlung 

– 1418leiter-Beiträge können ab der Absolvierung des 1418leiter-Wochenendes eingefordert 
werden. 

– 1418leiter-Beritäge werden nur auf Antrag des J+S-Coaches ausbezahlt. Dieser stellt den 
Antrag per email (mit Angebotsnummer und Name des 1418leiters) bei Abschluss des 
Angebotes direkt bei der Abteilung Sport AR. 

– 1418leiter-Beiträge werden nur ausbezahlt, wenn der Kurs bei J+S angemeldet ist und 
abgeschlossen wird. 

– Die 1418leiter-Beiträge erfolgen erst nach Abschluss des ganzen J+S-Angebots. 
– Die 1418leiter-Beiträge erfolgen separat und nachträglich zu den J+S-Beiträgen, da es sich 

um kantonale Gelder (Sportfonds Kanton Appenzell Ausserrhoden) handelt.  
– Nach Abschluss eines J+S-Angebots kann es bis zu 3 Monate dauern, bis die 1418leiter-

Beiträge auf das Vereinskonto überwiesen werden. 
– Die 1418leiter-Beiträge werden auf das gleiche Konto überwiesen wie die J+S-Beiträge. 
– Der J+S-Coach erhält zusammen mit der Auszahlung eine Übersicht der ausgelösten 

1418leiter-Beiträge pro 1418leiter im J+S-Angebot. 
– Im Sinne der Wertschätzung des Engagements der Jugendlichen sind die 1418leiter-

Beiträge zur Entschädigung der 1418leiteres einzusetzen. 
– Die 1418leiter-Anerkennung verfällt am 01. Januar des Kalenderjahres, in dem der 

1418leiter 18 Jahre alt wird.  
Sonderregelung:  Falls der 1418leiter die J+S-Ausbildung im 18 Lebensjahr absolviert, 
werden die geleisteten Einsätze als 1418leiter bis zum Erwerb der J+S-Leiteranerkennung 
rückwirkend ausbezahlt.  
Auszahlung kann nur erfolgen, wenn ein Antrag des J +S-Coaches besteht und der 
1418leiter im Angebot als Hilfsleiter geführt wurde . 
 
 
 

 

Kontakt 
Bei Fragen hilft die Abteilung Sport Appenzell Ausserrhoden gerne weiter.  
 
Abteilung Sport 
071 353 67 30 
sport@ar.ch 
 
 


